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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.2000

Norm

AnfO §9

Rechtssatz

Die Mitteilung der Anfechtungsabsicht muss dem Anfechtungsgegner noch vor Ablauf der Anfechtungsfrist zugestellt

worden sein, um die hemmende Wirkung entfalten zu können; eine Mitteilung vor Ablauf der Anfechtungsfrist erfolgt

durch das bloße Einlangen des Schriftsatzes bei Gericht nicht.

Entscheidungstexte

2 Ob 282/00k

Entscheidungstext OGH 25.10.2000 2 Ob 282/00k

2 Ob 43/02s

Entscheidungstext OGH 28.02.2002 2 Ob 43/02s

Auch
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